
Amt Barnim-Oderbruch  
Gemeinde Bliesdorf 
 
 
B E K A N N T M A C H U N G
 
Die Gemeindevertretung Bliesdorf hat folgende Beschlüsse gefasst: 
 
öffentliche Sitzung der Gemeindevertretung Bliesdorf vom 12.02.2007: 
 
 
Beschluss Nr: GV Blies/20070212/Ö9 
 
 Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bliesdorf beschließt gem. § 83 (3) der GO für das 
Land Brandenburg das Investitionsprogramm 2006 bis 2010 zum Haushaltsplan 2007.  
 
 
 
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder: 10    davon anwesend: ..6 
  davon wegen Befangenheit nach § 28 der GO ausgeschlossen: .....0..... 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: .....6.........   Dagegen: ....0...... Enthaltung: .....0..... 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Blies/20070212/Ö10 
 
 Beschluss: 
 
Gemäß § 76 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg (Gemeindeordnung - GO) 
beschließt die Gemeindevertretung der Gemeinde Bliesdorf die Haushaltssatzung 2007 mit 
anliegendem Haushaltsplan. 
 
 
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:   10      davon anwesend: .6. 
  davon wegen Befangenheit nach § 28 der GO ausgeschlossen: ....0...... 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: ....6..........   Dagegen: ........0........... Enthaltung: 
........0...... 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Blies/20070212/N14 
 
 Beschluss: 
 

 



Die Gemeindevertretung Bliesdorf beschließt im Rahmen des Bodenordnungsverfahrens „Silo 
Kunersdorf“ eine anteilige Entschädigungszahlung in Höhe von 148,75 € an die BVVG.  
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:   10     davon anwesend: 6.. 
  davon wegen Befangenheit nach § 28 der GO ausgeschlossen: ....0...... 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: ...6.......   Dagegen: .........0.......... Enthaltung: 
........0.......... 
 
 
 
Beschluss Nr: GV Blies/20070212/N15 
 
 Beschluss: 
 
Die Gemeindevertretung Bliesdorf beschließt den Kauf einer Teilfläche von ca. 2000 m² in 
der 
 

Gemarkung Kunersdorf, Flur 1, Flurstück 104 
 
von der Ev. Kirchengemeinde. Der vorläufig berechnete Kaufpreis beträgt 900,-- €. Sollte das 
Ergebnis der Vermessung eine Mehr- oder Mindergröße gegenüber dem angenommenen 
Flächenwert ergeben, so ist die Differenz auf der Basis von 0,45 €/m² auszugleichen.  
Damit eine schnellstmögliche Nutzung der Teilfläche für den Ausbau des Radweges möglich 
ist, soll vorab ein Bauerlaubnisvertrag abgeschlossen werden.  
 
  
Beschlussfähigkeit:      Mitglieder:   10    davon anwesend: ..6 
  davon wegen Befangenheit nach § 28 der GO ausgeschlossen: ....0..... 
Abstimmungsergebnis:     Dafür: ...6.......   Dagegen: .......0....... Enthaltung: .......0....... 
 
 
 
Beschluss Nr:  
 
   
 
 

 


